FORMULIERUNGSHILFEN FÜR DAS GERICHT

I. Eröffnung der Verhandlung durch Aufruf der Sache durch den/die Richter*in
Beispiel: „Hiermit wird die Verhandlung zum Fall Laura Martens eröffnet.“
Zu Beginn der Verhandlung müssen alle aufstehen. Das Gericht sagt uns dann, dass wir uns wieder setzen dürfen.
a. Feststellung der Anwesenheit
Das Gericht stellt fest, ob die Angeklagte Laura Martens, ihr/e Verteidiger*in und die Zeugen (Merve Schmidt, Herr Müller, Frau Öztürk) und die Jugendgerichtshilfe anwesend sind. 
b. Belehrungen
Der/die Richter*in erklärt den Zeugen, dass sie die Wahrheit sagen müssen.
Beispiel: „Sind Sie mit der Angeklagten verwandt oder verschwägert? (Nein) Sie wissen, dass Sie als Zeuge verpflichtet sind, die Wahrheit zu sagen. Sie machen sich strafbar, wenn Sie wissentlich die Unwahrheit sagen.“
Für die Angeklagte gilt das übrigens nicht, diese darf Schutzbehauptungen aufstellen und dabei lügen, ohne dafür eine Sanktion zu befürchten. 
In einer richtigen Gerichtsverhandlung müssen die Zeugen jetzt den Gerichtssaal verlassen. In unserer Gerichtssimulation machen wir das nicht, damit alle zuschauen können.  
c. Vernehmung der Angeklagten
Der/die Richter*in fragt die Angeklagte zu ihrer Person aus (Name, Beruf, Ehepartner*in, Kinder, Einkommen): „Bitte nennen Sie mir Ihren Namen, Geburtsdatum und derzeitige berufliche Tätigkeit. (...) Sind die verheiratet und/oder haben Sie Kinder?“
II. Verlesung der Anklageschrift durch die Staatsanwaltschaft
Das Gericht fordert die Staatsanwaltschaft nun dazu auf, die Anklageschrift vorzulesen.
III. Vernehmung der Angeklagten zur Sache
Beispielsatz des Gerichts an die Angeklagte: „Bitte schildern Sie, was an dem Tag der Tat passiert ist und wie die Situation für Sie ablief?“
Die Angeklagte wird erst von dem Gericht, dann von der Staatsanwaltschaft und anschließend von der Verteidigung zur vorgeworfenen Tat befragt (Befragung zum Tag der Tat, zu evtl. Beweggründen, zu Unstimmigkeiten bei den Aussagen etc.). 
Nach der Befragung durch das Gericht: „Nun bitte ich die Staatsanwaltschaft die Angeklagte zu befragen.“ (danach fordert das Gericht die Verteidigung zur Befragung auf)
IV. Beweisaufnahme
Jetzt werden die Zeugen nacheinander aufgerufen und befragt. 
Beispielsatz: „Fangen wir nun mit der Beweisaufnahme an. Ich bitte Frau/Herrn xy in den Zeugenstand. Bitte schildern Sie, was Sie am Tag der Tat gesehen haben.“
Das Gericht kann dann weitere Fragen an die Zeugen stellen. Nach dem Gericht befragt erst die Staatsanwaltschaft die Zeugen und dann die Verteidigung.
Nun liest das Gericht die Einträge aus dem Erziehungsregister vor, also alle früheren Vorstrafen und gerichtliche Maßnahmen des Angeklagten (diese findest du bei M 7 – Informationen über die Angeklagte).
Anschließend wird die Jugendgerichtshilfe nach vorne gerufen und um Berichtserstattung sowie um ihre Urteilsempfehlung gebeten. 
V. Schlussplädoyer
Anschließend hält die Staatsanwaltschaft den Schlussvortrag (= Schlussplädoyer) und beantragt eine Strafe. Danach folgt der Schlussvortrag der Verteidigung. 
Die Angeklagte erhält das letzte Wort.
Beispielsätze: „Ich möchte die Staatsanwaltschaft nun bitten, ihr Schlussplädoyer vorzutragen.“
„Nun darf die Verteidigung ihr Schlussplädoyer vortragen.“
„Nun hat die Angeklagte das letzte Wort.“
VI. Beratung des Gerichts
Jetzt zieht sich das Gericht für die Urteilsfindung zurück.
Beispielsatz: „Das Gericht zieht sich nun zur Beratung zurück.“

VII. Urteilsverkündung
Beispielsätze: 
„Bitte erheben Sie sich für die Verkündung des Urteils. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: 
Die Angeklagte wird
...verurteilt zu _________________________________________________________________ (Strafe) oder
... freigesprochen.
Bitte setzen Sie sich.
Die Verhandlung hat ergeben, dass die Angeklagte (nicht) schuldig ist.
Das Gericht kommt zu dieser Überzeugung aufgrund
...der glaubhaften Aussagen der Zeugen. 
...des Berichtes der Jugendgerichtshilfe.
[bookmark: _GoBack]...der glaubwürdigen Aussage der Angeklagten.
Aufgrund der Umstände wird eine Strafe von _____________________ für angemessen gehalten. 
Die Verhandlung ist hiermit geschlossen.“

